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Zusammenfassung Im internationalen Vergleich behauptet
sich der deutsche Arbeitsmarkt nach der durch die Finanz-
krise ausgelösten Wirtschaftskrise relativ gut. Dies war lan-
ge Zeit nicht der Fall: Noch bis vor wenigen Jahren wur-
den die deutschen Arbeitsmarktinstitutionen immer wieder
kritisiert, bei zunehmendem internationalen Wettbewerb zu
wenige Möglichkeiten zur Anpassung von Lohnstruktur und
Beschäftigung zu ermöglichen. Dabei zeigt sich bei genaue-
rer Betrachtung, dass seit spätestens Mitte der 1990er Jahre
ein Reformprozess in Gang gekommen ist, welcher das for-
mal starre System der Lohnsetzung zunehmend flexibilisiert
und dezentralisiert.

Dieser Beitrag fasst die Entwicklungen der in Tarifver-
trägen verankerten Flexibilisierungsmöglichkeiten zusam-
men. Diese haben in Form von Öffnungsklauseln stark zu-
genommen. Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über
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die bisherige Forschung im Bereich der Flexibilisierung
von tariflichen Vereinbarungen und zeigt die bestehenden
Lücken auf. Durch Generierung eines neuen Datensatzes
(IAW-Öffnungsklauseldatensatz) ist es möglich, das Aus-
maß der tariflichen Öffnung zu quantifizieren. Auf dieser
Basis werden die Determinanten der Einführung von Öff-
nungsklauseln auf Branchenebene sowie deren betriebliche
Anwendung auf Firmenebene ermittelt. Der letzte Teil des
Beitrags widmet sich den wesentlichen Zusammenhängen
zwischen tarifvertraglicher Öffnung und betrieblicher Ent-
wicklung, mit besonderem Blick auf die Lohnstruktur und
das Beschäftigungswachstum. Im Ergebnis zeigt sich, dass
Tariföffnungsklauseln im Zeitablauf eine weite Verbreitung
finden und dass mit ihnen eine Diversifizierung der Lohn-
struktur sowie eine Steigerung des Beschäftigungswachs-
tums verbunden ist.

Schlüsselwörter Tarifverträge · Öffnungsklauseln ·
Löhne · Beschäftigung

JEL Klassifikationen J51 · J63 · C21

Flexibilisation in the German system of wage
bargaining: extent, determinants, impacts

Abstract Given the recent financial crisis, the German
labour market performs relatively well. This has not been
the case until recent years: collective bargaining and the
rigid system of wage setting have been often cited as one
of the reasons for Germany’s high structural unemployment.
Contrary, a reform process has started at least since the mid-
1990s, introducing measures of flexibility and decentraliza-
tion to the formally rigid system of wage setting.

This article summarises the developments of possible and
actual flexibilisation of collective bargaining contracts via so
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called hardship or opening clauses. A literature review sums
up the scientific progress that had been made at the begin-
ning of the research project and shows which gaps were to
fill. Lacking data, the first parts of the project investigate on
the actual existence and shape of opening clauses and create
a new data set to measure the incidence of opening clauses
in collective bargaining agreements in West German man-
ufacturing sector for the years 1995 to 2007, the IAW data
set on opening clauses. Using this, we analyse the determi-
nants of the introduction of opening clauses on the industry
level and of their actual implementation on the firm level.
The latter parts of the project focus on the relation between
opening clauses and measures of firm performance, espe-
cially considering wages and job growth. The results show
that opening clauses are more and more common and that
a more diversified wage structure and higher job growth is
observed.

Keywords Collective bargaining · Opening clauses ·
Wages · Job flows

JEL Classification J51 · J63 · C21

1 Einleitung

In der aktuellen, durch die Finanzkrise ausgelösten Wirt-
schaftskrise entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt im
internationalen Vergleich relativ gut. Dies war bis vor
wenigen Jahren nicht der Fall. Die damals noch höhere,
strukturelle Arbeitslosigkeit führte dazu, dass der institu-
tionelle Rahmen des deutschen Arbeitsmarkts grundlegend
hinterfragt wurde. Vor diesem Hintergrund wurde argumen-
tiert, dass das wesentlich von kollektiver Lohnsetzung ge-
prägte Entgeltsystem keine hinreichende Flexibilität auf der
Betriebsebene zuließe, diese jedoch im Zeitalter der Glo-
balisierung mehr und mehr notwendig werde. Dabei ist
in diesem Zusammenhang immer noch fraglich, ob den
heterogenen Anforderungen an den Arbeitsmarkt aus ei-
ner zunehmenden Internationalisierung von Märkten und
Unternehmen sowie eines immer schneller fortschreiten-
den technologischen Wandels überhaupt begegnet werden
kann. Unabhängig davon sind sowohl das Ausmaß und die
Nutzung bestehender tarifvertraglicher Flexibilisierungs-
potenziale als auch ihre Wirkungen bisher nur vereinzelt
Gegenstand der Forschung (Fitzenberger und Franz 1999;
Franz und Pfeiffer 2003). In jüngerer Zeit erfahren tarif-
vertragliche Flexibilisierungsmöglichkeiten jedoch stärkere
Aufmerksamkeit (z.B. Gürtzgen 2008; Kohaut und Schnabel
2007; Kohn und Lembcke 2007).

Eine mögliche Flexibilisierung der tarifvertraglichen Be-
stimmungen – die im Fokus dieses Forschungsprojekts steht
– ist die Einführung so genannter Tariföffnungsklauseln, mit

deren Anwendung im Rahmen des Tarifvertrags vom Güns-
tigkeitsprinzip nach §4 Abschn. 3 Tarifvertragsgesetz abge-
wichen werden kann. Durch die Öffnung der als zu starr
angesehenen Flächentarifverträge soll erreicht werden, dass
auf eine wirtschaftliche Krisensituation des Betriebs durch
die flexible Gestaltung von Arbeitszeiten und – unter be-
stimmten Voraussetzungen – auch von Entgelten schnell und
effektiv reagiert werden kann. Gleichzeitig werden die Vor-
teile einer einheitlichen, für alle tariflich gebundenen Be-
schäftigten verbindlichen Regelung der Arbeitsbedingungen
und der Entlohnung beibehalten.

Bisherige Arbeiten zum Thema Öffnungsklauseln kon-
zentrieren sich vor allem auf die Fragen, welche Öffnungs-
klauseln sich in welchen Bereichen etabliert haben (Bi-
spinck 2003), oder ob sie in der betrieblichen Praxis ange-
wendet werden (Franz und Pfeiffer 2003). Allerdings lagen
längere Zeit kaum umfassende oder repräsentative Informa-
tionen über Verbreitung und Inanspruchnahme tarifvertrag-
licher Öffnungsklauseln und deren Wirkungen vor. Grund-
sätzliches Ziel ist es daher, sowohl die bestehenden Mög-
lichkeiten als auch die tatsächliche Inanspruchnahme der
tarifvertraglichen Flexibilität im deutschen Lohnbildungs-
system aufzudecken und darauf aufbauend ihre Auswirkun-
gen auf die Lohnstruktur und die Entwicklung betriebli-
cher Beschäftigung zu untersuchen. So ermitteln Burda et
al. (2008) beispielsweise die Unterschiede zwischen tarif-
gebundenen und nicht-tarifgebundenen Arbeitnehmern ent-
lang der Lohnverteilung. Gürtzgen (2008) analysiert die Ef-
fekte der Tarifbindung auf die Löhne unter Verwendung
des LIAB-Datensatzes für den Zeitraum 1995–2002 und be-
rücksichtigt dabei auch die Selektion von Arbeitnehmern in
tarifgebundene Betriebe. In dieser Arbeit werden ergänzend
auch die Informationen zum Ausmaß und zur Anwendung
tarifvertraglicher Öffnungsklauseln verwendet.

Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob und in wel-
chem Maße herkömmliche tarifvertragliche Rahmenbedin-
gungen den Betrieben bereits eine ausreichend flexible An-
passung und Differenzierung der Entgelte ermöglichen.
Deshalb soll analysiert werden, ob die zusätzliche Mög-
lichkeit der Flexibilisierung durch Öffnungsklauseln von
den Betrieben genutzt wird und ob diese zu einer günstige-
ren betrieblichen Entwicklung beiträgt. Insgesamt zielt das
Forschungsprojekt somit auf eine Beantwortung der Frage,
ob eine flexiblere Lohnanpassung und -differenzierung ei-
ne sinnvolle und wirksame Antwort auf die Anforderungen
heterogener Arbeitsmärkte darstellen kann.

Der weitere Text gliedert sich wie folgt: In Abschn. 2
wird die Entwicklung der Tarifpolitik von den 1990er Jahren
ausgehend vorgestellt. Die Beschreibung der damit einher-
gehenden Entwicklung der tarifvertraglichen Öffnung folgt
in Abschn. 3. Welche Faktoren zu einer Tariföffnung führen,
wird in Abschn. 4 ermittelt, bevor in Abschn. 5 der Zusam-
menhang zwischen der Existenz sowie der Anwendung von
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Öffnungsklauseln und der betrieblichen Entwicklung unter-
sucht wird. Abschn. 6 fasst die Ergebnisse zusammen und
schließt mit der Diskussion wirtschaftspolitischer Implika-
tionen.

2 Vier empirische Trends der Tarifpolitik

Seit Beginn der 1990er Jahre lassen sich vier Entwick-
lungen erkennen, anhand derer die zunehmende Bewegung
im bestehenden System tarifvertraglicher Verhandlungen in
Deutschland deutlich wird. Als Erstes zeigt sich ein Rück-
gang des Anteils der Betriebe und gleichzeitig der Beschäf-
tigten, für die ein Tarifvertrag Gültigkeit hat. Waren im Pro-
duzierenden Gewerbe im früheren Bundesgebiet im Jahr
1993 noch 84 % der Betriebe und 95 % der Beschäftigten
tarifgebunden, so nahm dieser Anteil seitdem kontinuierlich
ab. Im Jahr 2005 lag er nur noch bei 47 % der Betriebe
bzw. 64 % der Beschäftigten (Kohaut und Schnabel 2003b;
Heinbach 2009).

Als Zweites kann die gestiegene Zahl der insgesamt
vereinbarten kollektiven Verbands- und Firmentarifver-
träge ausgemacht werden. Ein Erklärungsansatz hierfür
ist, dass zusätzlich zu den bestehenden Flächentarifver-
trägen separate tarifvertragliche Regelungen auf der Be-
triebsebene vereinbart werden. Darüber hinaus zeigt sich
ein Rückgang der kollektiven Tarifbindung auf Verband-
sebene, der sich in einer steigenden Zahl der Haus- oder
Firmentarifverträge widerspiegelt. Der Anteil an Haus-
oder Firmentarifverträgen verdreifachte sich zwischen 1990
und 2004 nahezu (Ellguth und Kohaut 2007; Heinbach
2009). Der Wechsel von einem Flächentarifvertrag zu ei-
nem Haus- oder Firmentarifvertrag stellt dabei eine Flexibi-
lisierung dar, die Vorteile kollektivvertraglicher Regelungen
erhält, gleichzeitig jedoch betriebsspezifische Anforderun-
gen in den vertraglichen Bestimmungen stärker berücksich-
tigt.

Drittens zeigt sich, dass tarifvertragliche Regelungen zu-
nehmend nicht generell für alle Beschäftigten gelten. Dies
ist mit §4 Abschn. 1 des Tarifvertragsgesetzes vereinbar, der
die Anwendung von Tarifverträgen nur für Gewerkschafts-
mitglieder vorschreibt. Die Analyse entsprechender Merk-
male der Verdienststrukturerhebung 2001 zeigt, dass ein
Großteil der tarifgebundenen Betriebe nahezu alle Beschäf-
tigten nach Tarifvertrag entlohnt, es aber eine ganze Reihe
von Betrieben gibt, bei denen nur ein Teil der Beschäftig-
ten der Tarifbindung unterliegt (Fitzenberger et al. 2008;
Heinbach 2009).

Diese Entwicklungen zeugen von einem sich erhöhen-
den Druck auf die tarifpolitischen Vertragsparteien. Mit
Blick auf die zunehmende Flucht aus kollektiven Tarifver-
trägen haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter vier-
tens Tarifverträge auf dem Verhandlungsweg flexibilisiert.

Damit verbunden sind so genannte betriebliche Bündnis-
se für Arbeit oder Standortpakte (Hübler 2005), die Ein-
stellung von Zeit- und/oder Leiharbeitern, für welche an-
dere tarifliche Regelungen gelten (Antoni und Jahn 2009),
oder die Einführung von Öffnungsklauseln, die unter be-
stimmten Voraussetzungen Abweichungen von tarifvertrag-
lichen Regelungen zulassen (Kohaut und Schnabel 2007;
Heinbach 2007). Im Rahmen tarifvertraglicher Öffnungs-
klauseln können beispielsweise Entgelte abgesenkt oder Ar-
beitszeiten ohne entsprechenden Lohnausgleich verlängert
oder verkürzt werden. Die Flexibilisierung tarifvertraglicher
Bestimmungen mit Hilfe von Öffnungsklauseln steht im Fo-
kus der folgenden Untersuchung.

3 Ausmaß der tarifvertraglichen Öffnung

Die hier betrachtete tarifliche Öffnung beschreibt die Mög-
lichkeit, innerhalb eines Tarifvertrags Entgelte oder Arbeits-
bedingungen von Beschäftigten unter gewissen Umständen
auf betriebsspezifische Bedürfnisse anzupassen. Bislang be-
stehen keine umfassenden Untersuchungen über die generel-
le Verbreitung tarifvertraglicher Öffnung. Die Verbreitung
tarifvertraglicher Öffnungsklauseln wird dabei zunächst als
potenziell anwendbare, im Tarifvertrag verankerte Regelung
betrachtet (Ausmaß der tarifvertraglichen Öffnung). Davon
unterscheidet sich die tatsächliche Inanspruchnahme bzw.
Anwendung der Öffnungsklauseln auf betrieblicher Ebene.
Heinbach (2005) führt daher eine Vollerhebung in allen 93
Tarifbereichen1 des Produzierenden Gewerbes im Land Ba-
den-Württemberg durch (IAW-Öffnungsklauseldatensatz).2

In einer Textauswertung wurden alle schriftlichen Regelun-
gen in den betreffenden Flächentarifverträgen aus den Ver-
öffentlichungen des WSI-Tarifarchivs und des Tarifregisters
beim Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württem-
berg ausgewertet. Im resultierenden IAW-Öffnungsklausel-
datensatz mit insgesamt rund 240 Variablen ergibt sich ein
exaktes Bild der in den betreffenden Tarifverträgen veran-
kerten Öffnungs- und Härtefallklauseln. Neben detaillierten
Schilderungen der genauen Ausgestaltung der entsprechen-
den Öffnungsklauseln sind auch der Einführungszeitpunkt
und gegebenenfalls die Laufzeit erfasst. Daneben stehen An-
gaben zur Form der Beteiligung der Betriebsräte bzw. der

1Ein Tarifbereich ist als Geltungsbereich eines Tarifvertrages über drei
Aspekte definiert: Erstens fachlich – ein Tarifvertrag wird in einer be-
stimmten Branche abgeschlossen (beispielsweise in der Metallindus-
trie). Zweitens regional – ein Tarifvertrag gilt immer für eine bestimm-
te Tarifregion (beispielsweise Nordwürttemberg/Nordbaden). Drittens
persönlich – ein Tarifvertrag gilt, wenn beide Tarifparteien, also Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer, Mitglied eines tarifschließenden Verban-
des sind.
2Für die weiteren Analysen wurde der IAW-Öffnungsklauseldatensatz
bis zum Jahr 2007 und für die Tarifbereiche im Produzierenden Gewer-
be in Westdeutschland erweitert.
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Abb. 1 Entwicklung der Tarifbereiche mit Öffnungsklauseln im Zeitraum von 1991 bis 2004, Produzierendes Gewerbe in Baden-Württemberg,
Angaben in Prozent. Quelle: in Anlehnung an Heinbach (2007)

Tarifvertragsparteien und zu den Voraussetzungen für einen
betrieblichen Einsatz von Öffnungsklauseln zur Verfügung.

Aus den Daten lassen sich für die einzelnen Tarifberei-
che verschiedene Typen von Öffnungsklauseln unterschei-
den. Jeder Tarifbereich gehört dabei eindeutig einem Öff-
nungsklauseltyp an. Tarifverträge mit allgemeinen Klau-
seln oder Klauseln, die zum Beispiel nur den Auszah-
lungszeitpunkt für Jahressonderzahlungen oder Urlaubsgeld
betreffen, werden zu „andere Öffnungsklauseln“, Tarifver-
träge ohne jegliche Flexibilisierungsmöglichkeit zu „ohne
Öffnungsklauseln“ zusammengefasst. Sieht ein Tarifvertrag
mehrere Öffnungsklauseln zum Beispiel zu Entgelt, Arbeits-
zeit und Kleinbetrieben vor, wird dieser der Gruppe „Öff-
nungsklauseln mit Entgeltwirkung“ zugeordnet. Existieren
nur andere Öffnungsklauseln und Arbeitszeitöffnungsklau-
seln, die nicht entgeltwirksam sind, so wird der Tarifvertrag
der Gruppe „Arbeitszeitöffnungsklauseln“ zugeordnet. An-
nahmegemäß kann ein Tarifbereich nicht zwei Typen gleich-
zeitig angehören.

Aus der Verdienststrukturerhebung werden Beschäftig-
tenanteile für die jeweiligen Tarifbereiche ermittelt und über
den Tarifvertragsschlüssel mit dem IAW-Öffnungsklausel-
datensatz verknüpft. Aus dem Anteil der Beschäftigten, die
einem Tarifvertrag mit einer bestimmten Öffnungsklausel
unterliegen, ergibt sich ein Maß für die Verbreitung tarif-
vertraglicher Öffnungsklauseln. Innerhalb der Tarifvertrags-
landschaft bestehen einzelne Tarifverträge, die für eine Viel-
zahl von Betrieben und Beschäftigte gelten und damit eine
dominante Position einnehmen. Daraus folgt, dass diese ein-
zelnen Tarifverträge auch großen Einfluss auf das Ausmaß

der tarifvertraglichen Öffnung haben. Sahen im Jahr 1991
nur rund 2 % der Tarifbereiche entgeltwirksame Öffnungs-
klauseln und 7 % der Tarifbereiche Arbeitszeitöffnungsklau-
seln vor, so existieren seit der Einführung in der Metall-
und Elektroindustrie 1997 bzw. 2001 in über der Hälfte
der Tarifbereiche solche Öffnungsklauseln, die 81 % der
Beschäftigten umfassen (Abb. 1, Heinbach 2006). Bezüg-
lich der tatsächlichen Anwendung findet Heinbach (2005),
dass ein Großteil der Öffnungsklauseln, die die Arbeitszeit
betreffen, durch freiwillige Betriebsvereinbarungen umge-
setzt werden, während bei entgeltrelevanten Öffnungsklau-
seln in verstärktem Maße die Tarifvertragsparteien einge-
bunden sind.

Die gestiegene Heterogenität tarifvertraglicher Regelun-
gen und insbesondere die inzwischen sehr unterschiedli-
che Ausgestaltung der Flexibilisierung durch Öffnungs-
klauseln sind bis jetzt noch wenig beachtet. Insbesonde-
re branchen- und regionalspezifische Gründe führen dazu,
dass sich Öffnungs- und Härtefallklauseln in ihrer formalen
und inhaltlichen Ausgestaltung zum Teil erheblich unter-
scheiden. Daneben spielt das Umfeld der Einführung, also
die Wettbewerbssituation und der Zeitpunkt der Verhand-
lungen, eine entscheidende Rolle. Heinbach und Schröpfer
(2007) verwenden daher den IAW-Öffnungsklauseldaten-
satz, um die Heterogenität von Tarifvereinbarungen in Be-
zug auf mögliche Flexibilisierungsregelungen mit Hilfe von
multivariaten Analysemethoden herauszuarbeiten.

Auf Basis des IAW-Öffnungsklauseldatensatzes lassen
sich 37 verschiedene Kombinationen von Öffnungsmöglich-
keiten ermitteln, die von Heinbach und Schröpfer (2007)
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Tab. 1 Bedeutung der
Tarifbereichstypen gemessen
am Anteil tarifgebundener
Beschäftigter

Quelle:
Verdienststrukturerhebung
1995/2001, IAW-
Öffnungsklauseldatensatz,
eigene Darstellung, Heinbach
und Schröpfer (2007)

Typ 1995 2001

Beschäftigten-
anteil

Zahl der
Tarifbereiche

Beschäftigten-
anteil

Zahl der
Tarifbereiche

Jahressonderzahlung verschieben 53,6 % 3 0,1 % 1

Öffnungsklausel-Kombinationen 9,3 % 8 82,6 % 29

Arbeitszeitkorridor 6,1 % 4

Urlaubsgeld verschieben 0,1 % 2 0,3 % 1

Arbeitszeit absenken 2,6 % 2 1,8 % 9

Grundentgelt absenken 0,2 % 2

keine Öffnungsklausel 34,5 % 45 8,9 % 14

durch eine systematische und differenzierte Typisierung
mittels Clusteranalyse, der eine Korrespondenzanalyse vor-
angestellt ist, strukturiert werden. Insgesamt unterscheiden
Heinbach und Schröpfer (2007) 7 Cluster, wobei eines keine
Öffnungsklauseln beinhaltet und vier jeweils eine bestimmte
Öffnungsklausel. Ein weiteres Cluster besteht aus Tarifbe-
reichen, die eine Kombination mehrerer Öffnungsklauseln
darstellen.3

Werden die Beschäftigtenanteile aus der Verdienststruk-
turerhebung Baden-Württemberg den entsprechenden Tarif-
bereichen zugespielt, so zeigt sich, dass sich der Anteil der
tarifgebundenen Beschäftigten ohne Flexibilisierungsmög-
lichkeit von mehr als 34 % in 45 Tarifbereichen im Jahr
1995 auf lediglich noch 9 % in 14 Tarifbereichen im Jahr
2001 erheblich verringert. Die Mehrheit der Beschäftigten,
die 1995 von höchstens einer Öffnungsklausel betroffen wa-
ren, unterliegt im Jahr 2001 tarifvertraglichen Regelungen
mit mehreren Öffnungsklauseln (Tab. 1).

Vor dem Hintergrund der deutlichen Unterschiede der
Öffnungsmöglichkeiten in den verschiedenen Tarifberei-
chen werden die Öffnungsklausel-Typen verwendet, um
Branchentarifverträge in Bezug auf ihre tarifliche Öffnung
zu charakterisieren. Ist der Typ-spezifische Anteil der ta-
rifgebundenen Beschäftigten in einer Branche ausreichend
hoch (>75 %), so wird im Folgenden von einem bran-
chenspezifischen Tarifvertragstyp gesprochen. Dies ist für
24 Branchen im Jahr 1995 und 22 Branchen im Jahr 2001
der Fall. Eine Einteilung in die Typen „keine Öffnungsklau-
seln“, „Arbeitszeit-Öffnungsklauseln“ und „entgeltwirksa-
me Öffnungsklauseln“ ermöglicht es, verschiedene Daten-
sätze wie das IAB-Betriebspanel oder den Linked-Employ-
er-Employee-Datensatz des IAB (LIAB) um die Informatio-
nen aus dem IAW-Öffnungsklauseldatensatz zu ergänzen,
was in den im Folgenden beschriebenen Analysen genutzt
werden kann.

Gerade im Bereich entgeltwirksamer Flexibilisierung
kann eine stark zunehmende Verbreitung im Zeitraum von

3Eine Zuordnung der 7 Cluster von Heinbach und Schröpfer (2007) zu
den Öffnungsklauseltypen nimmt Heinbach (2009, S. 51) vor.

1991 bis 2004 beobachtet werden. Die in der Diskussion um
den Flächentarifvertrag immer wieder auftauchenden Forde-
rungen nach dessen stärkerer Dezentralisierung stehen dazu
im Kontrast, denn für die große Mehrheit der tariflich gebun-
denen Beschäftigten sind Abweichungen vom Tarifvertrag
bereits verhandelbar.

Empirische Ergebnisse auf Basis des IAB-Betriebspanels
zeigen allerdings, dass eine Vielzahl der Betriebe über die
Existenz von Tariföffnungsklauseln schlecht informiert ist
(Kohaut und Schnabel 2007; Heinbach und Schröpfer 2008).
Auch Franz und Pfeiffer (2006) bestätigen diese „Unkennt-
nis“ auf Basis einer eigenen Unternehmensbefragung. Des-
halb ergänzen Heinbach und Schröpfer (2008) die Angaben
des IAB-Betriebspanels um zusätzliche Informationen aus
dem IAW-Öffnungsklauseldatensatz. Für alle Betriebe, die
im IAB-Betriebspanel angeben, nicht über Tariföffnungs-
klauseln informiert zu sein, wird durch Informationen über
Branche und Region eines Betriebs die Zugehörigkeit zu
einem bestimmten Tarifbereich ermittelt. Ist dies möglich,
werden dementsprechend die Angaben zur Existenz von
Tariföffnungsklauseln aus dem IAW-Öffnungsklauseldaten-
satz übernommen. Das so erweiterte IAB-Betriebspanel er-
möglicht detaillierte Untersuchungen der Wirkung von Fle-
xibilisierungspotenzialen und der betrieblichen Anwendung
von tarifvertraglichen Öffnungsklauseln.

4 Determinanten der Tariföffnung

4.1 Faktoren der Einführung von Öffnungsklauseln

Die zunehmende Verbreitung tarifvertraglicher Öffnungs-
klauseln, die zeitlich und inhaltlich unterschiedliche Ent-
wicklungspfade vollziehen (Heinbach und Schröpfer 2007;
Heinbach 2009), führt zu der Frage, ob die Einführung tarif-
vertraglicher Öffnungsklauseln in den 1990er Jahren durch
bestimmte ökonomische Rahmenbedingungen begünstigt
bzw. verschärft wurde. Unter Berücksichtigung des Ein-
führungszeitpunktes tarifvertraglicher Öffnungsklauseln im
IAW-Öffnungsklauseldatensatz und detaillierter Daten zu
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Struktur und Lage der Branchen des Produzierenden Ge-
werbes in Westdeutschland im Zeitraum 1993 bis 2002
wird der Einfluss verschiedener Größen auf die Einführung
von Öffnungsklauseln untersucht (Spindler 2007). Basis für
die Branchenmerkmale bilden die OECD-STAN-Database
(OECD 2008) und das IAB-Betriebspanel (Kölling 2000).
Während die OECD-Daten in erster Linie Aufschluss über
wichtige makroökonomische Faktoren wie z.B. Output, Ka-
pitalstock, internationaler Handel sowie Arbeitskosten auf
Branchenebene geben, lassen sich aus dem IAB-Betriebspa-
nel hochgerechnete Informationen über die jeweilige Bran-
chenstruktur gewinnen, wie beispielsweise die Betriebs-
größenstruktur oder den Anteil tarifgebundener Betriebe.
Des Weiteren werden die Insolvenzstatistik des Statistischen
Bundesamts sowie Geschäftsklimaindikatoren des ifo Insti-
tuts (Abberger et al. 2007) als Indikatoren für die gesamt-
wirtschaftliche Lage genutzt. Die Informationen über die
Einführung von Öffnungsklauseln werden dem IAW-Öff-
nungsklauseldatensatz entnommen (Heinbach 2005), wo-
bei Schwerpunkttarifverträge auf Branchenebene gebildet
werden (Heinbach 2009; Heinbach und Schröpfer 2008).4

Spindler (2007) bestimmt die Determinanten mit Hilfe ver-
schiedener binärer (Paneldaten-)Modelle.

Im Ergebnis zeigt sich, dass vor allem steigende Ar-
beitskosten, ein zunehmender Anteil an mittelgroßen Betrie-
ben und ein abnehmender Anteil an tarifgebundenen Betrie-
ben innerhalb einer Branche sowie ein Anstieg der Export-
tätigkeit auf Branchenebene jeweils in positivem Zusam-
menhang mit der Flexibilisierung eines Schwerpunkttarif-
vertrags stehen. Faktoren wie das Ausmaß der Produktion
gemessen als Wert aller innerhalb eines Jahres produzierten
Waren und Güter in einer Branche und deren Veränderung,
der Anteil tarifvertraglich Beschäftigter, die Anzahl an Un-
ternehmensinsolvenzen innerhalb einer Branche oder die Er-
tragslage weisen dagegen keine statistische Signifikanz auf.

Es zeigt sich also, dass die Einführung tarifvertragli-
cher Öffnungsklauseln im Zusammenhang mit der jeweili-
gen ökonomischen Situation der Branche steht. Tarifvertrag-
liche Öffnungsklauseln sind damit eine sinnvolle Reaktion
auf ein vom zunehmenden internationalen Wettbewerb ge-
prägtes ökonomisches Umfeld und spiegeln die steigenden
betrieblichen Flexibilisierungserfordernisse hinsichtlich der
Gestaltung von Entgelt und Arbeitszeit wider.

4.2 Exporttätigkeit und Öffnungsklauseln

Da aus Sicht der Arbeitgeber vor allem der gestiegene in-
ternationale Wettbewerb eine verstärkte Flexibilisierung von

4Die Schwerpunkttarifverträge werden auf Basis der Verknüpfung
von IAW-Öffnungsklauseldatensatz und Verdienststrukturerhebung
bestimmt. Unter Annahme einer konstanten Struktur der tarifgebunde-
nen Beschäftigten in Bezug auf den für die Beschäftigten angewende-
ten Tarifvertrag (Referenzjahr 2001) wird der für eine Branche typische
Tarifvertrag bestimmt, (Heinbach 2009, S. 55 ff.).

Tarifverträgen nötig macht, stellt sich die Frage, ob die be-
triebliche Anwendung tarifvertraglicher Öffnungsklauseln
von Produktivitätsunterschieden der Firmen untereinander
abhängt. Basierend auf mikroökonomischen Handelstheori-
en argumentieren zum Beispiel Bernard et al. (2003), dass
internationaler Wettbewerb zu größerer Heterogenität zwi-
schen Betrieben innerhalb der Branche führt. Exportorien-
tierte Betriebe sind aufgrund ihrer hohen Produktivität in
der Lage, ausländische Märkte zu erschließen. Je höher ih-
re Produktivität desto eher wird der Betrieb auch in stark
entfernte Regionen exportieren, in denen er trotz hinzukom-
mender Transportkosten noch günstigster Anbieter ist. Hin-
gegen produzieren weniger produktive Betriebe lediglich für
den inländischen Markt, stehen dabei aber unter dem Druck
ausländischer (Import-)Konkurrenz. Steigt nun der interna-
tionale Wettbewerb, beispielsweise durch sinkende Trans-
portkosten, so profitieren exportorientierte Unternehmen,
während sich nicht-exportorientierte Unternehmen durch
vermehrten Import von Waren ausländischer Unternehmen
einer stärkeren Konkurrenz ausgesetzt sehen. Dies führt zu
einer divergierenden Arbeitsnachfrage und damit verbun-
denen heterogenen Lohnsetzungstendenzen zwischen den
Unternehmen einer Branche. Hieraus können Forderungen
nach einer flexibleren Lohnsetzung innerhalb einer Branche
folgen.

Heinbach und Schröpfer (2008) nutzen das um Infor-
mationen aus dem IAW-Öffnungsklauseldatensatz ergänzte
IAB-Betriebspanel und insbesondere Angaben über die be-
triebliche Exportaktivität, den Exportanteil am Umsatz so-
wie Entfernungen zu Absatzmärkten, um die Hypothesen
von Bernard et al. (2003) zu testen. Mit Hilfe eines Logit-
Modells wird der Einfluss betrieblicher und branchenspe-
zifischer Faktoren auf die Wahrscheinlichkeit der betriebli-
chen Anwendung von Tariföffnungsklauseln untersucht. Es
zeigt sich, dass Betriebe, die nur in das EU-Ausland ex-
portieren, seltener Öffnungsklauseln anwenden als nicht-
exportorientierte Betriebe. Dagegen finden sich keine Unter-
schiede zwischen allen anderen exportorientierten Betrieben
und den nicht-exportorientierten Betrieben.

Somit kann empirisch nicht eindeutig bestimmt werden,
ob bei wachsendem Wettbewerb weniger produktive Betrie-
be im Mittel häufiger Öffnungsklauseln anwenden. Aller-
dings sind die Ergebnisse mit der Hypothese einer Zunah-
me der Heterogenität der Arbeitsnachfrage kompatibel, da
exportorientierte und damit produktivere Unternehmen we-
niger häufig Tariföffnungsklauseln nutzen.

5 Öffnungsklauseln und betriebliche Entwicklung

5.1 Tarifvertragliche Lohnstruktur

Auf Basis der Verknüpfung des IAW-Öffnungsklauselda-
tensatzes mit der Verdienststrukturerhebung der Jahre 1995
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und 2001, einem Linked-Employer-Employee Datensatz der
Statistischen Ämter der Länder, untersucht Heinbach (2007)
den Einfluss tariflicher Öffnungsklauseln auf die Lohnstruk-
tur im Verarbeitenden Gewerbe. Bislang unterscheidet die
empirische Literatur über gewerkschaftliche Lohnbildung in
Deutschland meist zwei Arten kollektiver Lohnverhandlun-
gen, nämlich Flächentarifverträge und Haus- oder Firmen-
tarifverträge (Gerlach und Stephan 2006). Heinbach (2007)
berücksichtigt zusätzlich Flächentarifverträge mit Arbeits-
zeitöffnungsklauseln oder mit entgeltrelevanten Öffnungs-
klauseln im Vergleich zu Flächentarifverträgen ohne Öff-
nungsklauseln.5 Aus theoretischer Sicht ist der Effekt von
Öffnungsklauseln auf die Lohnhöhe und auf die Lohnver-
teilung unbestimmt, je nachdem, wie hoch Lohnabschlüsse
bei Vorliegen von Öffnungsklauseln ausfallen und wie vie-
le Firmen dann tatsächlich von den vereinbarten Öffnungs-
klauseln Gebrauch machen (Fitzenberger und Franz 1999).

Im Ergebnis zeigen sich kollektiv verhandelte Löhne
als höher und komprimierter im Vergleich zu individuell
mit jedem einzelnen Beschäftigten verhandelte Löhne. Be-
triebe, in deren Tarifverträgen zusätzlich Öffnungsklauseln
existieren, weisen eine stärker differenzierte Lohnstruktur
auf. Während in Betrieben mit Arbeitszeitöffnungsklauseln
ein eher höherer Lohn festzustellen ist und die Lohnsprei-
zung geringer ausfällt, sind in Betrieben mit entgeltwirk-
samen Öffnungsklauseln sinkende Löhne zu verzeichnen.
Bei ersteren existiert also eine Art Preis für Flexibilisierung.
Im Falle von entgeltrelevanten Öffnungsklauseln ist dage-
gen zu vermuten, dass dieser Lohnaufschlag durch einen
hohen Anteil an Firmen, die Öffnungsklauseln tatsächlich
nutzen und damit den letztlich beobachteten Lohn senken,
(über-)kompensiert wird. Es kann in diesem Zusammen-
hang zudem von einer negativen Selektion von Betrieben
ausgegangen werden, die aufgrund anderer Faktoren a prio-
ri geringere Löhne zahlen und unter Umständen dann noch
zu Lohnsenkungen aufgrund von Öffnungsklauseln greifen
(müssen).6 Ebenso ist der Anteil der Firmen, die weiter-
hin über Tarif zahlen, relativ hoch (Kohaut und Schnabel
2003a). Dies zeigt aber, dass bei der Beurteilung der Ergeb-
nisse zwischen der Existenz einer Öffnungsklausel im aus-
gehandelten Tarifvertrag und der tatsächlichen Anwendung
unterschieden werden muss. Es ist also festzuhalten, dass
durch Öffnungsklauseln die Tariflandschaft weiter differen-
ziert und dezentralisiert wird und Firmen mehr und mehr
ihre Lohnsetzungspräferenzen über die Wahl eines für sie
geeigneten Tarifregimes wählen können.

5Der Typ „andere Öffnungsklauseln“ wird aufgrund der geringen Re-
levanz für die Untersuchung der Lohnstruktur dem Regime „ohne Öff-
nungsklauseln“ zugeordnet. Tarifverträge mit sowohl Arbeitszeit- als
auch Entgeltöffnungsklauseln werden letzteren zugeordnet.
6Da es im betrachteten Zeitraum jedoch zu einer vermehrten Einfüh-
rung von Öffnungsklauseln gekommen ist, können diese Effekte nicht
als kausal interpretiert werden.

Die Verknüpfung von IAW-Öffnungsklauseldatensatz
und IAB-Betriebspanel (Heinbach und Schröpfer 2008) er-
möglicht es, die Auswirkungen tarifvertraglicher Öffnungs-
klauseln auf die Lohnstruktur auf Basis des LIAB zu un-
tersuchen. Sowohl Informationen zur Existenz von Tarif-
öffnungsklauseln aus dem IAW-Öffnungsklauseldatensatz
als auch über deren Anwendung aus den Informationen des
IAB-Betriebspanels können darin genutzt werden. In den
Jahren 2005 und 2007 weisen 72 % bzw. 78 % aller tarif-
gebundenen Betriebe mindestens eine Öffnungsklausel in
ihrem Tarifvertrag auf. Im Hinblick auf die Beschäftigten
liegt dieser Anteil mit knapp 90 % sogar noch höher. An-
wendung finden tarifvertragliche Öffnungsklauseln in 13 %
der Betriebe mit Flächentarifvertragsbindung im Jahr 2005
(11 % in 2007), der Anteil der betroffenen Beschäftigten
liegt bei 31 % (33 % in 2007).

Mit Hilfe von Quantilsregressionen ermittelt Maier
(2009), dass bei Existenz tarifvertraglicher Öffnungsklau-
seln tarifgebundene Beschäftigte durchschnittlich einen hö-
heren Lohn als Beschäftigte mit individuellen Lohnverhand-
lungen aufweisen. Dies gilt vor allem im unteren Bereich
der Lohnverteilung, während im oberen Bereich ein Lohn-
abschlag im Vergleich zu Beschäftigten in Tarifverträgen
ohne Öffnungsklauseln zu beobachten ist. Somit geht die ta-
rifliche Öffnung mit einer Kompression der Lohnverteilung
einher. Dieses Bild zeigt sich auch, wenn neben der Existenz
zusätzlich die Anwendung tarifvertraglicher Öffnungsklau-
seln berücksichtigt wird. Allerdings ist zu vermuten, dass
auch diese Ergebnisse zu einem gewissen Grad durch die
oben beschriebenen Selektionseffekte beeinflusst sind.

5.2 Beschäftigungswachstum in Betrieben

Neben dem Effekt tarifvertraglicher Öffnungsklauseln für
die betriebliche Lohnstruktur stellt sich auch die Frage, ob
Tariföffnungsklauseln einen Einfluss auf das betriebliche
Beschäftigungswachstum haben. Für Betriebe des Verarbei-
tenden Gewerbes in Westdeutschland untersuchen Brändle
und Heinbach (2010), ob mit tariflichen Öffnungsklauseln
primär neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende Ar-
beitsplätze gesichert werden. Aus theoretischer Sicht sind
zwei Effekte denkbar. Erstens können Betriebe, welche Öff-
nungsklauseln anwenden, die Lohnkosten in Krisenzeiten
senken und damit Arbeitsplätze erhalten. Zweitens könnte
das Wissen um die Existenz von Öffnungsklauseln im Tarif-
vertrag dazu führen, dass Betriebe mehr Arbeitsplätze schaf-
fen, welche dann später durch Anwendung derselben in ih-
rem Bestand gesichert werden können. Insgesamt kann da-
her eine positive Auswirkung auf das Beschäftigungswachs-
tum erwartet werden. Der Einfluss auf den Arbeitsplatzum-
schlag, also die Summe von geschaffenen und abgebauten
Arbeitsplätzen, ist zunächst unklar, da die beiden erwarteten
Effekte in unterschiedliche Richtungen wirken.
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Auf Basis der Verknüpfung von IAB-Betriebspanel mit
dem IAW-Öffnungsklauseldatensatz soll das Propensity-
Score-Matching-Verfahren die zu erwartende Selektion von
Betrieben in verschiedene Tarifregime anhand beobachtba-
rer Variablen kontrollieren. Vergleiche mit gewöhnlichen
Kleinstquadrate-Schätzungen zeigen, dass diese Art von Se-
lektion nicht zu vernachlässigen ist. Bezüglich der Wirkung
tarifvertraglicher Öffnung zeigt sich, dass Betriebe mit Öff-
nungsklauseln in deren Tarifverträgen eine signifikant nied-
rigere Rate des Arbeitsplatzabbaus aufweisen. Für die tat-
sächliche Inanspruchnahme von Tariföffnungsklauseln gilt
dies jedoch nicht. Dies könnte darauf hinweisen, dass Ta-
riföffnungsklauseln ausgehend von einem Modell der dy-
namischen Arbeitsnachfrage ex ante das Risiko für Anpas-
sungskosten der Faktorinputs mindern und deshalb unab-
hängig von der Inanspruchnahme die betriebliche Beschäfti-
gung steigen würde. Dem könnte entgegenwirken, dass Be-
triebe in einer schlechten wirtschaftlichen Situation dazu
gezwungen sind, Arbeitsplätze abzubauen, obwohl sie Ta-
riföffnungsklauseln anwenden (unbeobachtete negative Se-
lektion). Die gegenläufigen Effekte könnten dazu führen,
dass sich für diese Gruppe kein Unterschied ergibt. Ande-
rerseits finden Brändle und Heinbach (2010) keine Effekte
von Tariföffnungsklauseln im Hinblick auf die Rate der Ar-
beitsplatzschaffung. Dies gilt sowohl für die Existenz als
auch für die tatsächliche Inanspruchnahme tarifvertragli-
cher Öffnungsklauseln. Dies deutet darauf hin, dass Betriebe
ihr Beschäftigungsniveau aufgrund der potenziell niedrige-
ren Arbeitskosten nicht über das Ausgangsniveau anheben,
um dann vorhandene Flexibilisierungspotenziale zu Lasten
der Beschäftigten zu nutzen. Insgesamt wachsen Betriebe
mit tarifvertraglichen Öffnungsklauseln jährlich im Durch-
schnitt um 0,73 Prozentpunkte mehr als solche ohne. Man
kann daraus jedoch nicht folgern, dass Betriebe mit Tariföff-
nungsklauseln grundsätzlich mehr Arbeitsplätze schaffen,
sondern dass sie bestehende eher sichern. Tariföffnungs-
klauseln würden sich daher eher als Krisen- denn als ge-
nerelles Beschäftigungsinstrument verstehen. Brändle und
Heinbach (2010) bestätigen die Hypothese, dass beschäfti-
gungspolitisch bereits wirksame institutionelle Maßnahmen
im deutschen Tarifvertragssystem existieren. Tarifvertragli-
che Öffnung kann durch Flexibilisierung und Dezentralisie-
rung zu mehr Beschäftigung in Betrieben führen, ohne die
Vorteile kollektiver Lohnsetzung zu verlieren.

6 Fazit

Das deutsche Tarifvertragssystem unterliegt seit den 1990er
Jahren einem Prozess hin zu einer flexibleren Gestaltung der
kollektiven Lohnsetzung. Dies kann als eine Antwort auf die
geänderten Anforderungen an das Lohnsetzungssystem an-
gesehen werden, welche eine zunehmende Globalisierung

und internationaler Wettbewerb mit sich bringen. Dabei seh-
en sich Betriebe mit immer kurzfristigeren Veränderungen
auf einem bereits stark heterogenen Arbeitsmarkt konfron-
tiert. Ziel des Forschungsprojekts ist es darum, bestehende
Möglichkeiten der flexiblen Entgeltanpassung im deutschen
Lohnbildungssystem und deren tatsächliche Inanspruchnah-
me zu identifizieren sowie die damit verbundenen Auswir-
kungen auf die betriebliche Entwicklung, insbesondere die
Lohnstruktur und das Beschäftigungswachstum zu untersu-
chen.

Grundlegend kann ein Trend hin zu einer flexibleren ver-
traglichen Gestaltung von Tarifverträgen beobachtet wer-
den. Hierbei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Im
vorliegenden Beitrag liegt das Hauptaugenmerk auf tarif-
vertraglichen Öffnungsklauseln, deren Bedeutung sich in
den Jahren 1991 bis 2001 beträchtlich steigerte – von etwa
20 % der Beschäftigten, die einem Tarifvertrag mit enthalte-
ner Öffnungsklausel unterstehen, zu einem Anteil von 81 %
(Heinbach 2005).

Eine detaillierte Textanalyse der einzelnen Tarifverträge
zeigt eine beträchtliche Heterogenität tariflicher Öffnungs-
klauseln, aufgrund derer Heinbach und Schröpfer (2007)
eine Typisierung vornehmen. Bestehende Öffnungsklauseln
sind meist entgelt- oder arbeitszeitrelevant; die meisten stel-
len eine Kombination aus beidem dar. Aus den verschie-
denen Typen von Tariföffnungsklauseln werden sogenannte
Tarifbereichstypen ermittelt, die eine Charakterisierung von
Branchentarifverträgen zulassen. Auf Basis dieser Analyse
lassen sich die im IAW-Öffnungsklauseldatensatz gewon-
nenen Informationen mit anderen Datenquellen, z.B. dem
IAB-Betriebspanel, verknüpfen.

Spindler (2007) untersucht die Einführung tarifvertragli-
cher Öffnungsklauseln in den 1990er Jahren unter Berück-
sichtigung von Branchen- und Betriebscharakteristika und
der jeweiligen wirtschaftlichen Lage mit Hilfe eines Panel-
Ansatzes. Aus den Ergebnissen lässt sich – als Grundinten-
tion einer Flexibilisierung durch tarifvertragliche Öffnungs-
klauseln – die Reaktion auf betriebliche Schocks (steigen-
de Arbeitskosten) bei gleichzeitigem Festhalten an überge-
ordneten tariflichen Strukturen (abnehmender Anteil tarif-
gebundener Betriebe) erkennen.

Heinbach und Schröpfer (2008) knüpfen daran an, in-
dem sie die Bedingungen untersuchen, die zu einer tat-
sächlichen betrieblichen Anwendung tariflicher Öffnungs-
klauseln führen. Auf Basis des IAB-Betriebspanels testen
sie Hypothesen aus neueren Handelstheorien zu Produk-
tivitätsunterschieden zwischen Firmen einer Branche. Die
Exportorientierung eines Betriebs als Maß für dessen Pro-
duktivität ist mit einer bestimmten Arbeitsnachfrage ver-
bunden. Damit ergeben sich bei Betrieben unterschiedlicher
Exportorientierung und Produktivität auch Unterschiede in
der Wahrscheinlichkeit, Tariföffnungsklauseln zu nutzen. Es
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wird deutlich, dass die in ihrer Intensität gestiegenen inter-
nationalen Handelsbeziehungen mit der Inzidenz von tarifli-
cher Öffnung verbunden sind.

Inwiefern sich die Existenz sowie die Anwendung von
Öffnungsklauseln auf die betriebliche Entwicklung auswir-
ken, untersuchen Heinbach (2007) und Maier (2009) in Ana-
lysen über Höhe und Verteilung der Entlohnung. Der resul-
tierende Gesamteffekt kann in theoretischer Hinsicht nicht
eindeutig bestimmt werden. Heinbach (2007) nutzt die Ver-
dienststrukturerhebung und unterscheidet erstmals zwischen
Tarifregimen mit entgeltrelevanten oder arbeitszeitrelevan-
ten Öffnungsklauseln im Vergleich zu kollektiv verhandel-
ten Löhnen ohne Öffnungsklauseln. Im Ergebnis ist mit ers-
teren ein vergleichsweise geringes Lohnniveau verbunden,
während bei arbeitszeitrelevanten Öffnungsklauseln höhere
Löhne beobachtet werden können. Maier (2009) nutzt den
Linked-Employer-Employee-Datensatz des IAB und unter-
sucht auch die Anwendung von Öffnungsklauseln. Es zei-
gen sich gegenüber Flächentarifverträgen im Niveau gerin-
gere Löhne verbunden mit einer Kompression der Löhne,
falls generell Öffnungsklauseln vorliegen. Keine wesentli-
che Veränderung dieses Ergebnisses ergibt sich unter zusätz-
licher Berücksichtigung der Anwendung von Öffnungsklau-
seln. Tarifliche Öffnungsklauseln weisen daher ein gewisses
Potenzial zur Flexibilisierung auf, sowohl was das Lohnni-
veau als auch die Lohnstruktur angeht. Aufgrund nicht be-
obachtbarer Selektionseffekte auf Seiten der Betriebe sind
die Ergebnisse jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, insbe-
sondere was die Ableitung von wirtschaftspolitischen Impli-
kationen im Hinblick auf die resultierende Lohnstruktur bei
Existenz und Anwendung von Öffnungsklauseln betrifft.

Mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung untersu-
chen Brändle und Heinbach (2010) mit Daten des IAB-
Betriebspanels das Beschäftigungswachstum von Betrieben.
Wiederum sind aus theoretischer Sicht verschiedene Effek-
te möglich. Einerseits können Betriebe Öffnungsklauseln
nutzen, um Beschäftigungsverluste zu vermeiden. Anderer-
seits können Öffnungsklauseln dazu führen, dass Betriebe
mehr Arbeitnehmer einstellen. Im Ergebnis zeigt sich, dass
Betriebe mit Tariföffnungsklauseln ein größeres Beschäfti-
gungswachstum aufweisen, was sich an einem geringeren
Arbeitsplatzabbau zeigt. Eine konkrete Anwendung tarifli-
cher Öffnungsklauseln ist jedoch nicht mit signifikant unter-
schiedlichen Beschäftigungsströmen verbunden.

Zusammenfassend hat das dargestellte Forschungspro-
jekt zum tieferen Verständnis des Ausmaßes sowie der De-
terminanten und der Wirkungen von tarifvertraglichen Fle-
xibilisierungspotenzialen einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet. Demnach stellen Tariföffnungsklauseln ein zunehmend
verbreitetes Instrument der Beschäftigungspolitik dar, wel-
ches innerhalb des bestehenden institutionellen Rahmens
des deutschen Arbeitsmarktes Beschäftigung sichern kann.
Dieses Instrument sollte daher erstens weiter ausgebaut und
zweitens vermehrt publik gemacht werden.

Executive summary

Given the recent financial crisis, the German labour market
performs relatively well. This has not been the case until re-
cent years: collective bargaining and the rigid system of wa-
ge setting have been often cited as one of the reasons for
Germany’s high structural unemployment. Contrary, a re-
form process has started at least since the mid-1990s, in-
troducing measures of flexibility and decentralization to the
formally rigid system of wage setting.

This article summarises the developments of possible and
actual flexibilisation of collective bargaining contracts via so
called hardship or opening clauses. A literature review sums
up the scientific progress that had been made at the begin-
ning of the research project and shows which gaps were to
fill. Lacking data, the first parts of the project investigate on
the actual existence and shape of opening clauses and create
a new data set to measure the incidence of opening clauses
in collective bargaining agreements in West German manu-
facturing sector for the years 1995 to 2007, the IAW data set
on opening clauses. Using this, we analyse the determinants
of the introduction of opening clauses on the industry level
and of their actual implementation on the firm level. The lat-
ter parts of the project focus on the relation between opening
clauses and measures of firm performance, especially consi-
dering wages and job growth. The results show that opening
clauses are more and more common and that a more diver-
sified wage structure and higher job growth is observed.
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